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Verlegung der Haltestelle Kemmannstraße 

 
Grund der Vorlage 

 
Antrag der Wuppertaler Stadtwerke AG, Abtlg. 11/141 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Verlegung der Haltestellenposition Kemmannstraße in der Straße Lindenallee wird 
zugestimmt. 

 
Einverständnisse 

 
Der Beauftragte für den nichtmotorisierten Verkehr ist einverstanden. 
 
Unterschrift 
 
Bronold 
 
 
Begründung 
 
Die Haltestelle Kemmannstraße der Linie 633 soll, zur besseren ÖPNV-Erschließung der 
geplanten Bauprojekte „Seniorenwohnanlage im Bereich Eich“ und „Verbrauchermärkte 
Unterkirchen“ , in Richtung Berghauser Straße verlegt werden und in „Unterkirchen“ 
umbenannt werden. 
 
Der neue Standort befindet sich vor der Ein- und Ausfahrt des Gebäudes Lindenallee 14. Die 
Haltestellenausstattung beeinträchtigt die Ein- und Ausfahrt nicht. Der Halt erfolgt, wie bei 
der heutigen Haltestellenposition, am Fahrbahnrand. Durch die Verlegung der Haltestelle 
entfallen keine Parkplätze. 
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Die Haltestelle wird von der Linie 633 in folgenden Taktzeiten angefahren. Montags bis 
Freitags hält die Linie im 20 bzw. 40-Minutentakt, Samstags, Sonn- und Feiertags erfolgt der 
Halt in einem 30-Minutentakt. 
 
Die Lage der Haltestelle ist mit den Fachbereichen Kreispolizeibehörde Wuppertal, WSW 
Abtlg. 11/141, 104.1 und104.22 abgestimmt. 

 
Kosten und Finanzierung 

 
Die Kosten für die Verlegung der Haltestelle tragen die Wuppertaler Stadtwerke, der Stadt 
Wuppertal entstehen keine Kosten. 
 
Zeitplan 

 
Die Verlegung der Haltestelle kann in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Genehmigung zu 
einem der nächsten Fahrplanwechsel umgesetzt werden. 

 
Anlagen 

 
Anlage 1 – Lageplan Haltestelle Kemmannstraße 
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